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RS OGH 1974/2/14 13Os166/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.02.1974

Norm

StGB §28 D

Rechtssatz

Fortsetzungszusammenhang ist dann nicht gegeben, wenn die einzelnen Tathandlungen nicht auf einen einheitlichen,

auf einen Gesamterfolg gerichteten Vorsatz zurückzuführen sind, demzufolge sie sich nur als Teilakte einer

Handlungsreihe darstellen würden.
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